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Vollzug des Bayer, Naturschutzgesetzes - BayNatSchG;
Bekanntmachung der Verordnung des geschützten Land-
schaftsbestahdte in der G9lnarkung Thün-
qersheim. Gemeinde Thüngersheim

Verordnung
des Landratsamtes Würzburg über den geschützten Land-
schaftsbestandteil "Etzburg" in der Gemarkung Thün-
gersheim, Gemeinde Thüngersheim

vom 12.05. lg97

Aufgrund von Art. 12 Abs. i und 3 i.V.m. Ait. 9 Abs. 4,
Art. 45 Abs. I Nr. 4 und Abs. 2 iV.m. Art. 37 Abs. 2 Nr.
3 Bayer. Naturschutzgesetz - BayNatSchG (BayRS
791-l-U), zuletzt geändert durch Geset z vom 28. 04. lgg4
(CVBI. S. 299), erläßt das Landratsamt Würzburg folgen-.
de, mit Schreiben der Regierung von Unterfranken vom
17.04. 1997 Nr. 820 8626.09-l/97 genehmigre Verordnung:

n s l
Scl r  u lzgcgcnstan d

( l )  De r  ca .  1 ,5  km ös t l i ch  de r  Geme inde  Thünge rshe in  i n
einer Waldscl.rneise gelcgene Bereich rvird.in dem unrcr
\b : .  J  bczc iehnc tcn  Urn fang  a l s  I andscha f r sbcs ra r rd -
t c r l  g c s c l r i r t z t .

(2) Der geschützte Landschaftstiestandteil hat eine Fläche
von  ca .  2 ,5  ha  und  e rhä l t  d i e  Beze i chnuns  "E rzbu rp t ' .

(3)Die Grenzen des geschützten l,andschaftsbestandteiles
ergeben sich aus den Schutzgebietskarten M I : 25.000
und M I : 5.000 (Anlagen I und 2), die Bestandteil die-
ser Verordnung sind.

Maßgebend für den Grenzverlauf ist die Innenseite der
Schutzgebietsmarkierung auf der Karte M I : 5.000.

$ 2
Schutzzweck

Zweck des geschützten Landschaftsbestandteiles ist es, das
Gebiet, das zu den überregional bedeutsamen Tiocken-
standorten zählt, zu erhalten und zu entwickeln.

Die Bedeutung des Gebietes ergibt sich aus dem Vorkom-
men verschiedener sehr wertvoller Saumgesellschaften und
Tiockenlebensräume mit zahlreichen Rote-Liste-Arten und
artenreicher Insektenfauna.

$ 3
Yerbote

(1) Nach Art. 12 Abs. I und 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 4 Bay-
NatSchG ist es verboten, ohne Befreiung (g 5) den ge-
schützten landschaftsbestandteil zu zerstören oder zu
verändern.

(2)Es ist deshalb vor allem verboten,

l. bauliche Anlagen i.S. der Bayerischen Bauordnung
- BayBO - zu errichten, zu ändern oder deren
Nutzung zu ändern, lritungen zu errichten oder zu
verlegen, Straßen, Wegq Plätze, Pfade neu anzule-
gen oder bestehende zu verändern sowie Bild- und
Schrifttafeln anzubringen,

2.Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen,
Ablagerungen, Grabungen; Sprengungen oder Boh-

. rungen vorzunehmen oder die Bodengestalt in son-
, stiger Weise zu verändern,

3. die lrbeni;bereiche (Biotope) der Pflanzen und Tiere
zu stören oder nachteilig zu verändern, insbesondere
sie durch chemische oder mechanische Maßnahmen
zu beeinf lussen,.

4. Pflanzen einzubringen oder Tiere auszusetzen,
5. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile jeglicher Art zu

enrnehnrcn  ehzr l5shns ig len  Oder  z r r  beschäd ieen./ - ( r  U L J \  r r q u r 6 L r r ,

6.  d ic  I r l l ichcn zu gul lcr i ,  ar r  fzu lbrsrcn,  unrzubrcchcn,
in Acker land umzuu,andeln oder darauf  Koppel t ier -
haltung zu betreiben,

7 .  l l c r l e  bc r r t l e  n  I  r c r cn  n l t e  l t z i r : t c l l e  r r ,  c l i c s . .  T i c l c  z t r
beun ruh igen ,  zu  l angcn  odc r  zu  t ö t cn ,  I l r u t -  und
Wohnstätten oder Gelege solcher Tiere zu stören;
for tzunehmen oder zu beschädisen.
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8. Feuer zu machen, das Gelände zu verunreinigen so-
wie Gegenstände jeder Art aufzustellen, anzubrin-
gen oder zu lagern,

9. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten
Straßen und Wege zu reiten,

l0.das Gebiet außerhalb der dem öffentlichen Verkehr
gewidmeten Straßen und Wege mit Fahrzeugen aller
Art zu befahren oder diese dort abzustellen, ausge-
nommen die Grundeigentümer oder sonstigen Be-
rechtigten,

ll.das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten,

lL.zu zelten, zu lagern, Modellspielgeräte fliegen oder
fahren zu lassen, sowie Drachen oder ähnliche Ge-
bilde fliegen zu lassen,

13.Haustiere frei laufen zu lassen,

14.Lärm zu verursachen,

l5.eine andere als die nach $ 4 dieser Verordnung zuge-
lassene wirtschaftliche Nutzung auszuüben.

$ 4
Ausnahmen

Ausgenommen von den Verboten nach $ 3 Abs. I und 2
dieser Verordnung sind:

l. die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie Aufgaben
des Jagdschutzes; die Errichtung von Jagdkanzeln und
Wildfutterstellen - mit Ausnahme der Fütterung in
Notzeiten (Art. 43 Abs. 3 Bayerisches Jagdgesetz -
BayJG) bedarf des Einvernehmens mit dem
Landratsamt Würzburg - Untere Naturschutzbehörde
-; bei Fütterungen irr Notzeiten ist das Benehmen mit
der unteren Naturschutzbehörde herzustellen.

2. die obstbauliche Nutzung in der bisherigen Art und im
bisher üblichen Umfang,

3. die weinbauliche Nutzung in der bisherigen Art und im
bisher üblichen Umfang,

4. die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bodennut-
zung im Sinne des Waldgesetzes für Bayern auf den be-
stehenden Waldflächen,

5. die Unterhaltungsmaßnahmen an den Wegen im gesetz-
lich zulässigen Umfang,

6. der Betrieb, die Unterhaltung, Wartung und Reparatur
der bestehenden Energieversorgungs-, Wasserver-
sorgungs- und Fernmeldeanlagen,

7. das Aufstellen oder Anbringen von Tnichenoder Schil-
dern, die auf den Schutz oder die Bedeutung des Gebie-
tes' hinweisen, oder von Wegemarkierungen, Warnta-
feln, Ortshinweise.4, Sperrzeichen oder sonstiggn Ab-
sperrungen; wenn die Maßnahme auf 'Veranlassung

oder mit Zustimmung des landratsamtes Würzbuig -
Untere Naturschutzbehörde - erfolgt,

8.  die zr,rr  Erhaltung der Funkt ionsfähigkeit  des Schutzge-
bietes notwendigen und vom Landratsamt Würzburg ' -
Untere Naturschutzbehörde - angeordneten oder zu-
gelassenen Überwachungs-, Schutz-, Pflege- und Fnt-
rv ick  l r rngsrnaß na l t  n rc  r r ,

9.  unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Ab-
wehr einer gegenrvärtigen Cefahr für lrben, Gesund-
heit oder bedeutende Sachwerte erforderlich sind.

,  $ 5
Befreiungen

(l) Von den Verboten und Beschränkungen nach $ 3 dieser
Verordnung kann im Einzelfall Befreiung erteilt wer-
den, wenn

l. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die
Befreiung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht
beabsichtigten Härte führen würde und die Abwei-
chung mit den öffentl ichen Belangen i.S. des Bay-
NatSchG, insbesondere mit dem Schutzzweck des
geschützten Landschaftsbestandteiles, vereinbar ist
oder

3. die Befolgung des Verbots zu einer nicht gewollten
Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen
würde.

(2)Zuständig zur Erteilung der Befreiung ist das Landrats-
amt Würzburg als untere Naturschutzbehörde.

s6
Ordnungswidrigkeiten

(l) Nach Arr.52 Abs. I Nr. 3 BayNatschc kann mit Geld-
buße bis zu einhunderttausend Deutsche Mark belegt
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten
des $ 3 Abs. I und Abs. 2 Nrn. I bis 15 dibser Verord-
nung zuwiderhandelt.

(2) Nach Art. 52 Abs. I Nr. 6 BayNatSchG kann mit Geld-
buße bis zu einhunderttausend Deutsche Mark belegt
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollzieh-
baren Auflage zu einer Befreiung nach $ 5 Abs. I dieser
Verordnung nicht nachkommt.

$ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Täge nach der amtlichen Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Würzburg in
Kraft.

Würzburg, den 12. 05. lggT
Landratsamt Würzburg

Zorn
I-andrat

Anlage 1: I topographische'Karte__M I ,: 25.000

Antage 2: I Flurkarte M I : 5.000

4 0 _



I ' l i '  t  l ,

I....=
/

srgeghö9Jt&"i
R e , u t [ . e t < t

' : ' / '
: "/./

/ \

/ ^

/:^" ^ "

ANLAGX l J

Topographisch'e Kdrte M'l : 25.000, Ausschnitt aus TK 6125

Verordnung des Landratsamtes Würzburg vom
über den geslhützten Landschaftsbestandteil .

,rBtzburg",
Gemarkung Thüngersheim, Gemeinde Thüngersheim, Landkrei s
Würzburg

Amtsblatt des Landkreises Würzburg vom ?0 .0 5 . 9 7Nr. 10

T?771 : .Landschaftsbestandteil

Die Kartö ist Bestandteil der genannten Verordnung.

Würzburg 12-U5-97
LANPRATSAMT WÜRZBURG

X/ \
4Lr
i Y  r h

Tnrn;Landrat
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